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Abschaffung des Kinderreisepasses zum 01.01.2024 
 
Der Bundestag hat nun beschlossen, den Kinderreisepass ab dem  
1. Januar 2024 abzuschaffen. 
 
Somit kann für Kinder ab dem 02.01.2024 nur noch ein elektronischer Reisepass (37,50 €) 
oder ein Personalausweis (22,80 €) ausgestellt werden, die jeweils sechs Jahre gültig sind. 
Bitte beachten Sie, jedes Ausweisdokument wird ungültig, sobald sich das Aussehen des 
Kindes so stark verändert, dass eine zweifelsfreie Identifizierung nicht möglich ist. Die 
Lieferung der Dokumente kann nach Antragstellung mehrere Wochen dauern. 
 
Kinderreisepässe dürfen nur noch bis zum 31.12.2023 ausgestellt, verlängert oder 
aktualisiert werden. Die bereits ausgestellten Kinderreisepässe bleiben bis zum Ablauf 
gültig.  
 
Welche Unterlagen benötige ich für den Personalausweis/Reisepass meines Kindes: 

- Aktuelles biometrisches Lichtbild 

- Bisheriges amtliches Ausweisdokument  

- Zustimmungserklärung beider Eltern (bei gemeinsamer, elterlicher Sorge) 

- Sorgerechtsnachweis bei einem Sorgeberechtigten 

- Bei Erstausstellung oder Neuzuzug evtl. Personenstandsurkunden 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Ihnen die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft bei 
der Frage „Für welches Reiseland, welche Einreisebestimmungen gelten?“, keine 
rechtsverbindliche Auskunft erteilen können. 

Informationen zu den Einreisebestimmungen Ihres Reiselandes entnehmen Sie bitte 
rechtzeitig vor Reiseantritt auf folgendem Internetangebot: 

Reise- und Sicherheitshinweise - Auswärtiges Amt  
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